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§ 304 Geo. Schatzung

Geo. - Geschaftsordnung fur die Gerichte I. und Il. Instanz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)Juwelen und andere Kostbarkeiten sind in der Regel beim Erlag in einer Verwahrungsabteilung durch einen
allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverstandigen, womaoglich in Gegenwart der Partei, nach Art,
Form und wesentlichen Kennzeichen zu beschreiben und zu schatzen. Von der Schatzung kann abgesehen
werden, wenn der Erleger nachweist, dafd der Wert bereits gerichtlich festgestellt wurde.

2. (2)Langen Juwelen oder andere Kostbarkeiten mit der Post ein, so ist zum Offnen der Sendung ein Schitzmeister
zuzuziehen, wenn der bei der Post angegebene Wert 300 Euro Ubersteigt. Aber auch wenn ein geringerer Wert
angegeben ist, hat das Gericht eine nachtragliche Schatzung zu veranlassen, wenn die Verwahrungsabteilung
einen hoheren Wert als 300 Euro vermutet.

3. (3)Der Schatzmeister hat das Ergebnis der Schatzung auf dem Erlagsanbringen & 298) ersichtlich zu machen und
dieses zu unterschreiben. In Exekutionssachen ist bei der Schatzung auch der Edelmetallwert festzustellen.

4. (4)Ist kein Schatzmeister zur Hand, so haben sich die Ubernehmenden Beamten im Erlagsbericht Gber den Wert
zu aulRern; das Verwahrschaftsgericht kann nachtraglich die Schatzung veranlassen.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gvgo/paragraf/298
file:///

	§ 304 Geo. Schätzung
	Geo. - Geschäftsordnung für die Gerichte I. und II. Instanz


